
Sotzung
über dos Abhqllen von Mörkten in der Stodt Nelzschkqu

Aufgrund des $ 4 der Gemeindeordnung für den Freistoot Sochsen in der Fossung

der Bekonntmochung vom I 8. Möz 2003 (GVBI. Seite 55, ber. Seite I 59), zulelzl
geöndert om 26. Juni 2009 (GVBI. Seite 323), in Verbindung mit $ 69 der
Gewerbeordnung in der Fossung der Bekonntmochung vom 22.Februor 1999 (BGBl. I

Seite 202), zulelzl geöndert om 29. Juli 2OO9 (BGB|. I Seite 2258) und
$ 2 des Söchsischen Kommunolobgobengesetzes in der Fossung der
Bekonntmochung vom 26. August 2004 (GVBl. Seite 4l 8, ber. Seite 306), zulelzl
geöndert om 07. November 2OO7 (GVBl. Seite 428), hot der Stodtrot der Stodt
Netzschkou in seiner Sitzung vom 27. April 2010 folgende Sotzung beschlossen.

$ 1 Mörkle ols öffenlliche Einrichlung

Der Wochenmorkt sowie olle onderen Mörkte, Messen, Ausstellungen und
Veronstoltungen stellen eine öffentliche Einrichtung der Stodt Netzschkou dor.

$ 2 Gegenslönde des Wochenmorktes

Gegenstönde des Wochenmorktes:
L Rohe Noturezeugnisse mit Ausnohme des größeren Viehs,
2. Produkte des Obst- und Gortenbous, der Lond- und Forstwirtschoft und der

Fischerei,
3. Lebensmittel im Sinne $ 1 des Lebensmittel- und

Bedorfsgegensiöndegesetzes in der jeweils gültigen Fossung mit Ausnohme
olkoholischer Getrönke,

4. Housholtworen, Glos, Keromik,
5. Textilien, Heimtextilien, Kleintextilien, Schneidezubehör, Kuzrvoren, Schuhe,
6. Korbworen, kunstgewerbliche Artikel, Geschenkortikel, Modeschmuck,
7. Schönheitspflegeprodukte,
8. Druckezeugnisse(Bücher,Postkorten,Zeitschrifien).

$ 3 Morktplofz, Morkttog, Morktzeif

( 1 ) Der Wochenmqrkt wird gonzjöhrig ouf dem Morktplotz in Netzschkou
veronstoltet. Alle onderen Mörkte, Messen, Ausstellungen und Veronstoltungen
werden ouf dem dofür festgelegten Plotz veronstoltet.

( 2 ) Der Wochenmorkt wird om Freiiog jeder Woche veronstoltet. Föllt der Morkttog
ouf einen gesetzlichen Feiertog (Gesetz über Sonn- und Feiertoge im Freistoot
Sochsen vom .l0. November 1992 in der jeweils gültigen Fossung), so wird der Morkt
nicht durchgeführt.
Die Bekonntgobe des Toges für olle onderen Mörkte, Messen, Ausstellungen und
Veronstoltungen erfolgt rechtzeitig.

( 3 ) Der Wochenmorkt ist von 08.00 Uhr bis 
,l6.00 

Uhr geöffnet. Für olle onderen
Mörkte, Messen, Ausstellungen und Veronstoltungen wird die Zeit gesondert
festgelegt. Beiwidrigen Witterungsverhöltnissen konn die Morktzeit durch den
Morktmeister veröndert werden.



$ 4 Stondplötze

( I ) Woren dÜrfen nur ouf zugewiesenen Stondplötzen ongeboten weroen.
Dos Abstellen von Fohzeugen, die keine Verkoufswogen sind, bedorf der
Genehmigung. FÜr die Zuteilung eines Stondplotzes und die Genehmigung für dos
Abstellen von Fohzeugen ist dos Gewerbeomt der Stodt Netzschkou iustöndig.

( 2 ) Die Zuteilung der Stondplötze erfolgt durch den Morktmeister om Morkttog.
Die Zuteilung ist zu versogen und jedezeit widenuflicn, wenn- der Antrogsteller die erforderliche Zuverlössigkeit nicht besitzi oder verliert,- der Morkthöndler oder seine Mitorbeiter und Beouftrogten trotz Mohnung und

wiederholt gegen die Bestimmungen dieser sotzung verstoßen,- der Morkthöndler den zugewiesenen Stondplotz wiederholt nicht in Anspruch
nimmt,

- der Morkthöndler die noch g 5 fölligen Gebühren nicht zohlt.
Wird der Stondplotz ohne Zuteilung bezogen, konn die Stodt Netzschkou die
Röumung verlongen.

( 3 ) Ein Anspruch ouf Zuteilung eines besiimmten Siondplotzes besteht nicht.
Die berechtigten Interessen des Anbieters sind noch Möglichkeit zu wohren.
Die Zuteilung ist nicht übertrogbor.

( 4 ) Der zugeteilte Stondplotz dort ohne Zustimmung des Morktmeisters nicht
vergrößert, vertouscht oder zum Anbieten nicht zugelossener Woren verwendet
weroen.

( 5 ) Der Stondplotz dorf frÜhestens eine Stunde vor Beginn der Morktzeit und muss
spötestens eine Siunde noch Ende der Morktzeit geröumt sein. Die überschreitung
der Bezugs- oder Röumungszeit isi gegenüber dem Gewerbeomt der Stodt
Netzschkou onzeigepflichtig.

{ 6 ) Dos Verfohren fÜr Dienstleistungserbringer im Sinne von Art. 4 EU-Diensleistungs-
richtlinie konn ouch über den einfrJitticfr"n-Anrpr"chportner noch dem Gesetz über
den einheitlichen Ansprechportner noch dem Gesetz über den einheiflichen
Ansprechportner im Freistoot sqchsen vom 13. August 2oog (söchsGVBl. seiie 43g), in
der jeweils gÜltigen Fossung, in Verbindung mit g I des Verwoliungsverfohrens-
gesetzes fÜr den Freisioot Sochsen und den $S Zlo bis Zle des Verwoltungs-
verfo hrensgesetzes obgewickelt weroen.

( Z ) Über Antröge isi innerholb einer Frisi von 3 Monoten zu entscheiden.
Wird innerholb dieser Frist Über den Antrqg nicht entschieden, so gilt die Zuteilung
eines Siondplotzes und die Genehmigung für dos Abstellen von rähzeugen ots
erteilt. $ 1 des Verwoltungsverfohrensgesetzes für den Freistoot Sochsen in
Verbindung mit $ 42o verwortungsverfohrengesetz gilt entsprechend.

$ 5 Erhebung und Zohlung der Morktgebühren

( I ) Der Wochenmorkt wird ols Betrieb gewerblicher Ari geführt. Die Stondgebühr.
betrögt je Morktto g 2,50 Euro/lfd. m Siondflöche. Als Siondgebühr für pkw und
Kleintronsporter werden 4,00 Euro erhoben. Die geseizliche Mehrwertsteuer ist dorin
entholten.
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(2) Für die Bereitstellung eines Elektroonschlusses wird ein Pouscholbetrog in Höhe
von 2,50 Euro/Morkitog erhoben.

( 3 ) Mii Inbesitznohme des Stondplotzes wird die MorktgebÜhr föllig.
Gebührenschuldner ist der jeweilige Morkihöndler. Die Bezohlung erfolgt om
Morkttog beim Morktmeister.

$ 6 Morktoufsicht, Morkfbetrieb

( I ) Die Morktoufsicht obliegt dem Morktmeister oder einer beouftrogten Person.
Den Aufsichtspersonen isi jedezeit der Zutritt zu den Verkoufsstönden zu gestotten.
Die Aufsichtspersonen hoben sich ouf Verlongen ouszuweisen. Die Kontrollrechte des
Gesundheitsomtes, des Lebensmittelveterinöromtes, des Eichomtes sowie onderer
Behörden bleiben unberührt.

( 2 ) Die Morkthöndler, ihre Bediensteten oder Beouftrogten hoben:
l. sich ouf Verlongen der Aufsichtspersonen ouszuweisen,
2. Anordnungen der Aufsichtspersonen Folge zu leisten,
3. den Aufsichtspersonen die erforderlichen Auskünfte zu erteilen.
4. den Kontrollbehörden ouf Verlongen Worenproben zu geben.

( 3 ) Die Zufohrten und Zugönge zum Morktplotz sind freizuholten. Dos Aufstellen von
Fohzeugen ouf dem Morktplotz isi mit Ausnohme von Verkoufswogen nur mit
Genehmigung möglich.

( a ) Die Gehwege vor den Eingöngen und die Zugönge zu den geöffneten
onsössigen Gewerbebetrieben sowie die Einfohrten hiezu, müssen ungehindert
zugönglich sein.

( 5 ) Die Anbieter hoben die Verkoufsstönde entsprechend $ 56o Abs. I

Gewerbeordnung zu kennzeichnen :

l. Nome des Gewerbebetriebes,
2. Nome des Inhobers mit mindestens einem ousgeschriebenen Vornqmen,
3. Die Kennzeichnung hot ouf Tofeln von einer Mindestgröße

von 40 cm x 30 cm zu erfolgen. Die Anbringung der Kennzeichnung ist on
der Vorderseite der Stönde vozunehmen und muss von den
Morktbesuchern erkennbor sein.

( 6 ) Morktobfölle sind von den Anbietern zu sommeln und om Ende der Öffnungszeit
ebenso wie Verpockungsmoteriol und Tronsportbehöltnisse selbst zu entsorgen.
Ein Benuizen der Müllbehölter für diese Zwecke ist untersogt. Die Anbieter hoben die
Stondolötze in ordentlichem und reinlichem Zustond zu holten.

$ 7 Morkthygiene

Alle zum Verkouf besiimmten Woren müssen mindestens 50 cm über dem Erdboden
gelogert werden.
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$ 8 Morktordnung

( I ) Der Morktbetrieb dorf nicht gestört werden. Jeder hot sein Verholten ouf dem
Morktplotz und den Zustond seiner Sochen so einzurichten, doss keine Person oder
Soche beschödigt, geföhrdet oder mehr ols noch den Umstönden unvermeidbor
behindert oder belöstigt wird.

(2 ) Verboten ist:

l. dos Betteln.
2. dos Beschödigen des Morktplotzes und der vorhondenen Einrichtungen,
3. der Aufentholt in betrunkenem Zustond,
4. Tiere frei herumloufen zu lossen,
5. dos Verstellen der Wege quf dem Morktplotz,
6. die Verwendung von offenem Licht und Feuer
7. dos Mitführen von Motorrödern, Mopeds, Fohrrödern oder öhnlichen

Fohzeugen ouf dem MorktPlotz,
8. dos Befohren des Morktplotzes mit Fohzeugen oller Art wöhrend der

Öffnungszeiten.

$ I Hoftung

( I ) Die Siodt Netzschkou übernimmt keine Hoftung für die Sicherheit der von den
Anbietern eingebrochten Sochen.

( 2 ) Die Inhober von Stondplötzen hoben gegenüber der Stodt Netzschkou keinen
Anspruch ouf Schodlosholtung, wenn der Morktbetrieb durch ein von der Stodt
Netzschkou nicht zu vertretendes öußeres Ereignis unterbrochen wird oder entföllt.

( 3 ) Die Inhober von Stondplötzen hoften gegenüber der Gemeinde noch den
gesetzlichen Bestimmungen. Sie hoben ouch für Schöden einzustehen, die von ihren
Bediensteten oder ihren Beouftrogten verursocht werden.

$ I 0 Ordnungswidrigkeilen

( I ) Ordnungswidrig im Sinne von $ 124 der Söchsischen Gemeindeordnung hondelt,
wer vorsötzlich oder fohrlössig

l. Woren feilbietet, die nicht dem $ 2 entsprechen
(vgl. ouch $ 

,l46 
Abs. 2 Nr. 5 der Gewerbeordnung),

2. entgegen $ 4 Abs. I ouf dem Morktplotz Woren von einem nicht
zugeteilten Stondplotz ous onbietet oder verkouft,

3. einer Anordnung der Stodt Netzschkou ouf Röumung des Siondplotzes
noch $ 4 Abs.5 nicht nochkommt,

4. den Aufsichispersonen keinen Zuiritt zum Verkoufsstond gestottet, sich
nicht ousweist, Anordnungen der Aufsichtspersonen keine Folge leistet,
den Aufsichtspersonen nicht die erforderlichen Auskünfte erteilt sowie den
Kontrollbehörden ouf Verlongen keine Worenprobe gibt ($ 6 Abs. 1, 2),

5. Fohzeuge, die keine Verkoufswogen sind, ohne Genehmigung ouf dem
Morktgelönde oufstellt oder die Zufohrten oder Zugönge zum Morktplotz
nicht freihöli ($ 6 Abs. 3,  ),

6. Morktobfölle nicht selbst entsorgt oder den Siondplotz nicht in
ordentlichem und reinlichen Zustond hölt (S 6 Abs. 6),

7. gegen$Tverstößt,



8. durch sein Verholten Sochen oder Personen beschödigt, geföhrdet oder
mehr ols noch den Umstönden unvermeidbor behindert oder belöstigt
($ 8 Abs. l),

9. entgegen $ 8 Abs,.2 bettelt, den Morktplotz und die vorhondenen
Einrichtungen beschödigt, sich in betrunkenem Zustond oufhölt, Tiere frei
herumloufen lösst, Wege ouf dem Morktplotz verstellt, offenes Licht und
Feuer verwendet, Motorröder, Mopeds, Fohrröder oder öhnliche
Fohzeuge ouf dem Morktplotz mitführt, den Morktplotz mit Fohzeugen
oller Art wöhrend der Öffnungszeiten beföhrt.

( 2 ) Die Ordnungswidrigkeit konn entsprechend $ 1Z Ordnungswidrigkeitengesetz mit
einer Geldbuße bis zu 

,l.000,- 
Euro geohndet werden.

Diese Sotzung tritt om Toge noch
bisher geltende Sotzung über die

S I I Inkroftlrelen

lhrer Bekonntmochung in Kroft. Gleichzeitig tritt die
Erhebung von Mqrktgebühren oußer Kroft.

29.04.2010

Wernbr Müller
Bürdermeister

Veröffentlichung im Siodtonzeiger der Stodt Netzschkou Nr. 5 vom 19. 05. 20,l0


